
Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg                            Regierungspräsidium Tübingen 

Bundestraße B27  
von NK 7619 068 n NK 7520 048 Stat. 0 570  bis NK 7520 006 n NK 7520 008 Stat. 2 189 

B 27, Bodelshausen (L 389) – Nehren (L 394) 

PROJIS-Nr.: 08 89 7050 00 00 

 
 
 
 
 
 
 

 
FESTSTELLUNGSENTWURF 

 
 
 
 

UNTERLAGE 19.5.2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahme 
gemäß § 45 BNatSchG - 

 
 
 
 
 

Aufgestellt:  
Regierungspräsidium Tübingen 

Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 

Ref. 44 Straßenplanung 

 

Tübingen, den 13.12.2019 

 

 

Geändert:  
Regierungspräsidium Tübingen 
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 
Ref. 44 Straßenplanung 
 
Tübingen, den 12.12.2022 

 

Ersetzt Unterlage 19.5.2 vom 
13.12.2019 



 
 



 

 
 

Änderungen gegenüber Unterlage 19.5.2 
Stand Dezember 2022  

Zum Vorhaben der B 27 Bodelshausen (L389) – Nehren (L394) wurde im Dezember 2019 
der Antrag auf Einleitung des Planfesstellungsverfahrens gestellt und die Planfesstellungs-
unterlagen im Sommer 2020 ausgelegt (1. Offenlage). 

Die folgende Übersicht 0 stellt die Änderungen dar, die sich in dieser Unterlage gegenüber 
der Unterlage 19.5.2 der 1. Offenlage ergeben. 
 
Übersicht 0: Änderungen gegenüber der Unterlage 19.5.2 

Lfd. 
Nr.1 

Art der Änderung Text 

IV.4 Dicke Trespe 
Überprüfte / aktualisierte Kartierung im Jahr 
2021: Aktuell keine Vorkommen mehr im 
Bereich des Baufeldes und angrenzenden 
Flächen sowie in weiteren geprüften Flä-
chen mit früheren Schwerpunktvorkommen 
der Art. Somit keine aktuelle Betroffenheit 
mehr, jedoch kann ein Wiederauftreten im 
Baufeld nicht ganz ausgeschlossen werden. 
Entsprechende Gründe werden hierfür ge-
nannt. Dies erfordert u. a. Anpassung des 
Maßnahmenkonzepts 
 

X 
 

IV.5 Wanstschrecke 
Ergänzte aktualisierte Kartierung der Tier-
ökologen (2020 und 2021) zum Thema 
Wanstschrecke: 
Bestandsdarstellung und -bewertung, Kon-
fliktanalyse sowie Eingriffs-Ausgleichsbi-
lanz entsprechend anpassen. 
 

X 

IV.8.1 Technische Straßenplanung 
Entfall PWC-Anlage West und Ost.  
 

X 

IV.8.2 Technische Straßenplanung 
Änderung gemäß  
I.3 
I.7 
I.8 
I.9 
I.10 
I.11 
I.12 
I.13 
I.14 
Gesamthaft Auswirkungen auf die Flächen-
bilanz, entsprechend Konfliktanalyse, Ein-
griffs-Ausgleichsbilanz sowie Maßnahmen-
abgrenzungen anpassen 

X 

                                                      
1 Gemäß Unterlage 0 



 

 
 

Lfd. 
Nr.1 

Art der Änderung Text 

IV.11 Verkehrsgutachten – Unterlage 22a 
Änderungen aus der aktualisierten Unterlage 
mit Prognosehorizont 2035 übernehmen 

X 

IV.15 Zauneidechse 
Aktualisierung der Bilanzierung und Anpas-
sung des Maßnahmentextes aufgrund geän-
derter Planung (nur geringfügige Ände-
rung), Ergänzung Monitoring 

X 

IV.19 Feldlerche 
Geänderte Straßenplanung (s.o.) erforderte 
Neubilanzierung der Betroffenheit 

X 

IV.21 Monitoring 
Ergänzung und Konkretisierung des Monito-
ringprogramms 
 

X 

IV.27 Fachbeitrag Klima – Unterlage 17.4 
Aussagen de Fachbeitrags Klima berück-
sichtigen 

X 
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1 Anlass und Vorbemerkungen 

Das Regierungspräsidium Tübingen plant den Ausbau der B 27 zwischen Bodels-
hausen (L 389) und Nehren (L 394). Die B 27 stellt neben der A 81 eine aus Stra-
ßenplanungssicht wichtige Nord-Süd-Verbindung dar. Das Projekt ist Bestandteil 
der zweibahnigen Ausbaukonzeption der B 27 von Balingen nach Stuttgart. Die 
geplante Maßnahme bildet den Lückenschluss zwischen den ausgebauten zweibah-
nigen Streckenabschnitten von Bodelshausen bis nach Dußlingen. Im Bereich von 
Ofterdingen erfolgt ein Neubau der B 27. Dort verläuft die B 27 neu um den Ofter-
dinger Berg und Endelberg herum. 

Nachdem für den geplanten Ausbau der B 27 im betroffenen Abschnitt dem Regie-
rungspräsidium Tübingen der Gesehenvermerk des BMVI vorlag, wurden die Un-
terlagen zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens erarbeitet. Als Teil dieser 
Unterlagen ist der gegenständliche Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahme er-
forderlich, da auf Basis der vorliegenden und erhobenen Daten im Artenschutzfach-
lichen Beitrag (Unterlage 19.5.1a des Feststellungsentwurfs) für mehrere der 
betroffenen Arten die Berührung von Verbotstatbeständen erkannt wurde, die nicht 
oder nicht vollumfänglich vermeidbar bzw. über funktionserhaltende Maßnahmen 
zu lösen sind. 

Die Bearbeitung erfolgte bezogen auf artenschutzfachliche Fragen durch die auf 
dem Titelblatt genannten Büros. Die Ausführungen zu zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses sowie zum Fehlen zumutbarer Alternativen 
in den Kap. 4.1 und 4.2 wurden durch das Regierungspräsidium Tübingen als 
Antragsteller unter fachlicher Beratung der Büros Eberhard & Partner sowie der 
Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung hinsichtlich naturschutzfachlicher und 
-rechtlicher Aspekte erarbeitet. 

 

 

2 Antrag 

Im Zusammenhang mit dem unter Punkt 1 genannten Vorhaben zum Ausbau der B 
27 wird der Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) gestellt: 

Beantragt wird eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 
BNatSchG (artbezogen teils differenziert; in Verbindung mit den europarechtlichen 
Vorgaben) für die folgenden Arten:  

• die Feldlerche (Alauda arvensis), gefährdete europäische Vogelart, aufgrund 
von  
- erheblicher Störung lokaler Populationen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2). 

• der Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, aufgrund von  
- Tötung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) 
- erheblicher Störung lokaler Populationen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2), sowie  
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- Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3). 

• der Zauneidechse (Lacerta agilis), Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, 
aufgrund von  
- Tötung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) 
- erheblicher Störung lokaler Populationen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2), sowie  
- Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3). 

• der Dicken Trespe (Bromus grossus), Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, 
für den Fall eines Wiederauftretens im Baufeld und LBP-Maßnahmenflächen 
auf Ackerstandorten aufgrund von  
- Zerstörung oder Beschädigung von Pflanzen und ihren Entwicklungsformen 
oder Pflanzenstandorten (§ 44 Abs. 1 Nr. 4). 

Für diese Arten ist die Verwirklichung der o. g. Verbotstatbestände auf Basis der 
Erkenntnisse des Artenschutzfachlichen Beitrags (Unterlage 19.5.1a des 
Feststellungsentwurfs) zu erwarten bzw. nicht auszuschließen.  

Die Erfüllung sonstiger Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bzw. dieser 
für weitere als die benannten Arten ist nach fachgutachterlicher Einschätzung nicht 
zu erwarten bzw. kann durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden. 

Die entsprechenden Sachverhalte und Bewertungen werden nachfolgend im Über-
blick für die einzelnen Arten dargestellt. Für Details wird auf Unterlage 19.5.1a des 
Feststellungsentwurfs einschließlich der dort enthaltenden Formblätter sowie die 
Ausführungen zu Maßnahmen (Unterlagen 9.1a bis 9.3a, 19.1a des Feststellungs-
entwurfs) hingewiesen. 

 

 

3 Betroffene Arten 

3.1 Europäische Vogelart Feldlerche 

Im vorliegenden Fall wurde bei der landes- und bundesweit gefährdeten Feldlerche 
eine Anzahl an betroffenen Revieren ermittelt (s. u.), die den bei TRAUTNER & 

JOOSS (2008)1 vorgeschlagenen Schwellenwert für eine erhebliche Störung erreicht 
bzw. überschreitet. Dies setzt sich aus direkter und indirekter Betroffenheit zusam-
men (s. Formblatt Feldlerche in Unterlage 19.5.1a des Feststellungsentwurfs). Wei-
tere Vermeidungs-/Minderungsmöglichkeiten bestehen über die im Projekt berück-
sichtigten hinaus nicht. Anlagebedingt gehen insgesamt vier Reviere im Gewann 
Hinter dem Berg verloren. Weitere dreizehn Reviere, die nicht direkt anlagebedingt 

                                                 

 
1  Die entsprechende Tab. 3 dieser Publikation ist im Anhang 9.2 der Unterlage 19.5.1a des Fest-

stellungsentwurfs enthalten. Für gefährdete Arten wird der Schwellenwert bei 5 Revieren gese-
hen. 
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verloren gehen, liegen innerhalb der für die Art relevanten Effektdistanz, wobei hier 
nur bei sieben Revieren eine zusätzliche Betroffenheit durch das Vorhaben anzu-
nehmen ist. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Abstandswerte führt dies nach 
der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr (BMVBS 20102) zum Verlust von drei 
weiteren bilanzierten Revieren. Aufgrund der geringen Gesamtgröße des Vorkom-
mens ist der Verlust von insgesamt 7 Revieren als erheblich zu beurteilen. Zudem 
liegt im Raum bereits eine relativ starke Fragmentierung der einzelnen Feldlerchen-
Lebensräume vor, so dass in den betroffenen Bereichen auch kein oder kaum Po-
tenzial für räumliche Revierverlagerungen besteht, soweit solche überhaupt ange-
nommen werden könnten.  

Erforderliche Maßnahmen (Anlage von Ackerrandstreifen/lineare Brachestruktu-
ren) werden in den Gewannen Räsp und Stettäcker durchgeführt (Maßnahmen 
FCS2 und FCS9 gemäß Unterlage 19.5.1a, Tabelle 6).  Details zu diesen Maßnah-
men sind dem LBP zu entnehmen. Der Maßnahmenansatz ist teils vorgezogen, 
funktionserhaltend (CEF), teils zur Vermeidung einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustands der Populationen der Art zu sehen (FCS). 

Für die Feldlerche wird vorhabenbedingt von einer erheblichen Störung im 

Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ausgegangen. 

 

3.2 Streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie 

3.2.1 Haselmaus 

Im Fall der Haselmaus stehen zwar bestimmte Maßnahmen mit eingeschränkter 
Wirkung zur Vermeidung/Minderung zur Verfügung, eine weitgehende oder voll-
umfängliche Tötungsvermeidung ist aber in der gegebenen Situation nach fachgut-
achterlicher Beurteilung nicht möglich, ebenso wenig unter den Rahmenbedingun-
gen des Vorhabens und der naturschutzfachlichen Zielsetzungen im Raum ein vol-
ler Funktionserhalt im Sinne des § 44 Abs. 5. Durch den Entfall der betroffenen 
(Teile) von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (rd. 6 ha in drei Trassenabschnitten: 
Hallersholz/Hungergraben, Vordere Halde, Stetten und ggf. weitere, kleinere Ge-
hölze, die nicht in die Lebensraumbilanzierung eingegangen sind) sowie die nicht 
mit verhältnismäßigen Mitteln vermeidbare, baubedingte Tötung von Individuen 
werden Lebensraumflächen in nicht unwesentlichem Umfang reduziert und die Re-
produktion sowie der Individuenbestand mindestens mittelfristig reduziert (s. 
Formblatt Haselmaus in Unterlage 19.5.1a des Feststellungsentwurfs). Daher wird 
auch der Verbotstatbestand der erheblichen Störung als berührt eingeordnet. 

                                                 

 
2  BMVBS – BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR BAU UND STADTENTWICKLUNG (2010): Arbeits-

hilfe Vögel und Straßenverkehr. 
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Im Rahmen der Maßnahme FCS4 (gemäß Unterlage 19.5.1a, Tabelle 6) werden 
neue Lebensräume der Art entwickelt. Dies erfolgt aber jedenfalls in Teilen nicht 
im ausreichenden räumlichen Zusammenhang, zeitlich nicht vorgezogen und zu-
dem insgesamt nicht im Umfang der konkret verlorengehenden Flächen. Letzteres 
deshalb, weil eine weitere Zunahme von Gehölzfläche im Naturraum naturschutz-
fachlich vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung unerwünscht ist. Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustands im übergeordneten Rahmen ist jedoch 
nicht zu erwarten (s. Kap. 4.3). Details zu der o. g. Maßnahmen sind dem LBP zu 
entnehmen. Der Maßnahmenansatz ist zur Vermeidung einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der Populationen der Art zu sehen (FCS). 

Für die Haselmaus wird vorhabenbedingt von einer Verletzung/Tötung, einer 

erheblichen Störung sowie einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG ausgegangen. 

 

3.2.2 Zauneidechse 

Auch im Fall der Zauneidechse stehen zwar bestimmte Maßnahmen mit einge-
schränkter Wirkung zur Vermeidung/Minderung zur Verfügung, eine weitgehende 
oder vollumfängliche Tötungsvermeidung ist aber in der gegebenen Situation nach 
fachgutachterlicher Beurteilung nicht möglich; bei der Zauneidechse erstreckt sich 
dies nicht nur auf den Zeitraum der Baufeldfreimachung, sondern auch auf den lau-
fenden Baubetrieb. Ebenso wenig ist unter den Rahmenbedingungen des Vorhabens 
und der Verteilung der Artvorkommen im Raum ein voller Funktionserhalt im 
Sinne des § 44 Abs. 5 umsetzbar. Direkte Verluste an Lebensstätten sind im Um-
fang von 7,3 ha zu erwarten, hiervon sind mehrere lokale Populationen betroffen. 
Durch den Entfall der betroffenen (Teile) von Fortpflanzungs- und Ruhestätten so-
wie die nicht mit verhältnismäßigen Mitteln vermeidbare, bau- und betriebsbe-
dingte Tötung von Individuen werden Lebensraumflächen lokal in nicht unwesent-
lichem Umfang reduziert und die Reproduktion sowie der Individuenbestand min-
destens mittelfristig reduziert (s. Formblatt Zauneidechse in Unterlage 19.5.1a des 
Feststellungsentwurfs). Insbesondere deshalb, weil die nicht überplanten Restflä-
chen der über mehrere Trassenabschnitte verteilten Lebensstätten jeweils eine zu 
geringe Flächengröße aufweisen, um ein langfristiges Überleben der verbleibenden 
Vorkommen zu ermöglichen, ist der Verlust weiterer lokaler Populationen/Teilpo-
pulationen als erhebliche Störung zu werten (auf rd. 1,1 ha). 

Im Rahmen der Maßnahmen FCS1, FCS5-8 (mit tlw. Funktionserhalt, CEF) (ge-
mäß Unterlage 19.5.1a, Tabelle 6) werden neue Lebensräume der Art entwickelt. 
Dies erfolgt aber jedenfalls in Teilen nicht im ausreichenden räumlichen Zusam-
menhang und/oder zeitlich nicht vorgezogen (da ein Teil der Habitate erst im Zuge 
der Baumaßnahmen entlang der neuen Trasse bereitgestellt werden kann). Details 
zu der o. g. Maßnahmen sind dem LBP zu entnehmen. Der flächenbezogene Maß-
nahmenansatz ist teils vorgezogen, funktionserhaltend (CEF), teils zur Vermeidung 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Population(en) der Art zu sehen 
(FCS). 
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Für die Zauneidechse wird vorhabenbedingt von einer Verletzung/Tötung, ei-

ner erheblichen Störung sowie einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG ausgegangen. 

 

3.2.3 Dicke Trespe 

Im Untersuchungsgebiet müssen die Vorkommen der Dicken Trespe nach aktuel-
lem Kenntnisstand als erloschen betrachtet werden (s. hierzu v. a. Anlage I in Un-
terlage 19.4.2a. Im Fall eines Wiederauftretens der Art treten Verbotstatbestände 
nach §44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ein. In der o.g. Stellungnahme werden v. a. fol-
gende Gründe für ein mögliches Wiederauftreten genannt: 

• Es liegt keine flächendeckende Kontrolle auf möglicherweise kleinflächig vor-
handene Bestände der Art im näheren und weiteren Umfeld (Einzugsbereich von 
Bewirtschaftern, späterem Baustellenverkehr u. a.) vor und eine solche ist auch 
nicht zu leisten. Denn diese müsste etwa auch landwirtschaftliche Hofstellen und 
innerörtliche Brachflächen oder Baustellen einschließen. 

• Aufgrund der Biologie/Lebensraumeinnischung der Art ist es durchaus möglich, 
dass im potenziellen Einzugsbereich einer Verfrachtung noch kleinflächige Vor-
kommen existieren und von dort innerhalb der nächsten Jahre eine Wiederan-
siedlung im Gebiet ausgeht. 

• Potenzielle Standorte für eine Erstansiedlung bei zugleich voraussichtlich feh-
lendem Pestizideinsatz werden im Zuge der Baumaßnahmen temporär großflä-
chig und mit teils mehrjähriger Persistenz auch kleinflächig (etwa im Bereich 
von Material- oder Maschinenabstellflächen) zu erwarten sein. 

Im Maßnahmenkonzept sind jährliche Kontrollen zur Blütezeit/Fruchtreife (Zeit-
raum Juni-Juli) des Baufeldes und der LBP-Maßnahmenflächen auf Ackerstandor-
ten durch ausgewiesenes Fachpersonal auf mögliche Vorkommen vorgesehen 
(M/V11). Im Fall eines Nachweises erfolgt zunächst die Sicherstellung des Samen-
materials. Dieses wird dann nach entsprechender Vorbereitung auf einer Maßnah-
menfläche im Gewann Räsp ausgesät (s. hierzu Maßnahme FCS9, Unterlage 
19.5.1a).  

Eine mögliche Umsetzung kann jedoch nicht im ausreichenden räumlichen Zusam-
menhang erfolgen, u. a. auch deshalb, da nicht vorhergesagt werten kann, ob und 
wo ein möglicher Nachweis vorliegt. Weitere Details zu den o. g. Maßnahmen sind 
dem LBP zu entnehmen. Der Maßnahmenansatz ist zur Vermeidung einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands der Population(en) der Art zu sehen (FCS). 

Im Falle eines Wiederauftretens der Art im Baufeld ist von einer vorhabenbe-

dingten Zerstörung/ Beschädigung von Pflanzenindividuen (einschließlich der 

Entwicklungsformen) sowie von Pflanzenstandorten im Sinne des §44 Abs. 1 

Nr. 4 BNatSchG auszugehen. Der Verbotstatbestand erheblicher Störung ist 

bei Pflanzen nicht einschlägig. 
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4 Ausnahmeprüfung 

4.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses 

Vorbemerkung 

Die erste Voraussetzung für eine Ausnahme bildet der Nachweis gemäß § 45 Abs. 
7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG, dass das Vorhaben aus anderen zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art, notwendig ist.  

„Als öffentliches Interesse kommen dabei alle Belange in Betracht, die dem Wohl 
der Allgemeinheit dienen. Hierzu gehören neben den in § 34 Abs. 4 BNatSchG ge-
nannten Gründen 'Gesundheit des Menschen', 'öffentliche Sicherheit und Landes-
verteidigung', 'Schutz der Zivilbevölkerung' oder 'maßgeblich günstige Auswirkun-
gen des Projekts auf die Umwelt' u.a. auch wirtschaftliche Interessen oder solche 
sozialer Art. Dazu gehören auch die verkehrlichen Belange. (...) Die öffentlichen 
Interessen können eine Zulassung des Projekts nur rechtfertigen, wenn sie im kon-
kreten Einzelfall die Belange des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000, 
das als solches ein öffentliches Interesse darstellt, überwiegen. (...) Nach der Recht-
sprechung sind zwingende Gründe nur solche, derentwegen das Vorhaben gerade 
in einem Hauptzweck und nicht nur in einem Nebenzweck realisiert werden soll.“ 

Der Planungsabschnitt B 27 Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) befindet sich 
im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen des Fernstraßenausbaugesetzes (BGBl. I S. 
3357) vom 23.12.2016 als Neubau- und Erweiterungsmaßnahme auf 4 Fahrstreifen 
im vordringlichen Bedarf. 

Das Projekt ist Bestandteil der zweibahnigen (4-streifigen) Ausbaukonzeption der 
B 27 von Stuttgart bis Balingen. Mit der Realisierung kann die noch bestehende 
Lücke zwischen den bereits seit längerem zweibahnig ausgebauten Abschnitten 
zwischen Balingen und Bodelshausen einerseits und zwischen Dussligen (Nehren) 
und Tübingen andererseits geschlossen werden.  

Für den Aus- und Neubau der B 27 lassen sich folgende zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses geltend machen. 

 

4.1.1 Nachhaltige Entlastung der Ortslagen von Ofterdingen, Mös-
singen und von verkehrsbedingten Beeinträchtigungen 

Derzeitige Situation 

Die B 27 durchfährt derzeit die Ortslage von Ofterdingen. Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens und der unzureichenden Straßenverhältnisse verursacht die Bun-
desstraße  

• erhebliche Beeinträchtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualität entlang der 
Ortsdurchfahrt, 
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• starke verkehrsbedingte Trenneffekte, insbesondere für nicht motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer, 

• kritische Verkehrszustände (Überlastung und Staubildung), 

• eine fortschreitende Entwertung der städtebaulichen Situation (Gebäudezustand, 
Nutzungen) entlang der Ortsdurchfahrt sowie 

• eine Unterbindung der städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen (insbesondere durch Lärm) erge-
ben sich darüber hinaus auch in Mössingen-Bad Sebastiansweiler, das eine beson-
dere Bedeutung als staatlich anerkannter Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb besitzt, 
sowie in Mössingen-Bästenhardt. 

 

Begründung der gewählten Lösung 

In Ofterdingen führt das geplante Vorhaben zu einer starken Abnahme der Ver-
kehrszahlen auf der Ortsdurchfahrt und bewirkt damit eine erhebliche Reduzierung 
der Lärm- und Schadstoffbelastungen, der Gesundheitsgefährdung für die Anwoh-
ner sowie der innerörtlichen Trenn- und Barriereeffekte. Mit der Herausnahme des 
Durchgangsverkehrs aus der Ortslage und der stark verminderten verkehrlichen Be-
deutung wird die Möglichkeit einer weiteren Beruhigung und städtebaulichen Auf-
wertung des Straßenzuges eröffnet. Die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 
aus dem Jahr 2022 (Unterlage 22a) zeigt auf, dass die B 27 neu die Gemeinde Ofter-
dingen außerordentlich wirkungsvoll entlasten kann. Die Verkehrsbelastungen im 
Zuge der Ortsdurchfahrt werden zwischen 65 % und 85 % im Ge-samtverkehr und 
zwischen 85 % und 91 % im Schwerverkehr > 3,5 t reduziert. Des Weiteren wird 
der Verkehr auf der K 6933 (Ortsdurchfahrt Mössingen-Belsen) sowie auf der Orts-
durchfahrt von Mössingen-Bästenhardt um bis 73 % reduziert. Die heutigen Aus-
weichrouten über die Ortsdurchfahrt von Nehren im Zuge der L 384 erfährt im Ge-
samtverkehr ebenfalls eine große Entlastung von bis zu 43 %. 

In Bad Sebastiansweiler und Bästenhardt werden die Lärm- und sonstigen Störwir-
kungen der Bundesstraße durch diverse Vorkehrungen wie Geländemodellierungen 
und Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Nullfall 2035 (Prognose 2035 ohne 
Ausbau der B 27) nachhaltig gemindert. Dadurch werden die Wohn- und Wohnum-
feldfunktionen spürbar verbessert und die Bedeutung von Bad Sebastiansweiler als 
namhafter Standort von Kur- und Rehabilitationseinrichtungen aufgewertet. 

Für den Neubauabschnitt der B 27 zeigt die schalltechnische Untersuchung (Unter-
lage 17.1a), dass auch mögliche Konflikte mit den Wohngebieten Nehren-Süd und 
Mössingen-Dachtel (noch in Planung) vermieden und die Immissionsgrenzwerte 
der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) eingehalten werden können. 
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4.1.2 Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit 
des Verkehrs 

Derzeitige Situation 

Die B 27 alt ist mit einer Fahrbahnbreite von 7,50 m zwar in einem guten bautech-
nischen Zustand und mit Linksabbiegespuren für alle klassifizierten Anschlussstra-
ßen versehen. Verkehrstechnisch genügt die bestehende Straße allerdings den Er-
fordernissen des stark zunehmenden Kfz-Verkehrs nicht mehr. Die Folge sind län-
gere Stauungen mit Lärm- und Abgasimmissionen in der ca. 1.200 m langen Orts-
durchfahrt von Ofterdingen und im Bereich der Fahrstreifenreduzierung am Ende 
der Steigungsstrecke in Richtung Bad Sebastiansweiler. 

Durch die nördlich und südlich anschließenden bereits 2-bahnig ausgebauten Stre-
ckenabschnitte der B 27 ergibt sich für die Verkehrsteilnahme am Übergang in die 
bestehende B 27 ein Wechsel des Ausbaustandards. Die Verkehrsteilnehmer sind 
auf der Bestandsstrecke mit anderen Verkehren konfrontiert. In Ofterdingen entste-
hen Konflikte zwischen dem Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße und dem 
Ziel- und Quellverkehr, dem ÖPNV sowie nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern 
(Radfahren, Fußgänger). Der Streckenabschnitt zwischen dem derzeitigen Ausbau-
ende aus Richtung Hechingen bei Bodelshausen und dem Anschluss der L 385 bil-
det den unfallträchtigsten Bereich der B 27 von Balingen nach Tübingen. Die Un-
fallzahlen im Zeitraum vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2019 betrugen: 

 - Gesamtzahl der Verkehrsunfälle  105 

 - Gesamtzahl der Getöteten   0 

 - Gesamtzahl der Schwerverletzten  8 

 - Gesamtzahl der Leichtverletzten  111 

 - Gesamtschaden    1.153.400 EUR 

Begründung der gewählten Lösung 

Der zum Ausbau vorgesehene RQ 28 sowie die planfreien Anschlüsse der B 27 neu 
an das bestehende Netz werden das Sicherheitspotential der Strecke stark verbes-
sern. Durch den Abbau von Kapazitätsengpässen wird die Verkehrssicherheit zu-
dem erhöht. Mit dem 2-bahnigen Ausbau wird die letzte Lücke im gesamten Stre-
ckenabschnitt zwischen Balingen und Tübingen geschlossen und damit eine gleich-
bleibende Streckencharakteristik über den gesamten Abschnitt erreicht. Verkehrs-
teilnehmer können dadurch rechtzeitig ihre Geschwindigkeit auf den Straßenver-
lauf und auf die Verkehrssituation abstimmen. Knotenpunkte werden durch einheit-
liche planfreie Ausbildung im gesamten Streckenabschnitt zwischen Balingen und 
Tübingen rechtzeitig erkannt und eingeschätzt. Für den schwach bzw. nicht moto-
risierten Verkehr stehen eigene Wege abseits der übergeordneten B 27 zur Verfü-
gung. 

 



B 27 Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) - Ausnahmeantrag Artenschutz 2022 

 15 

4.1.3 Unterstützung der Entwicklungsziele der Raumordnung, Lan-
desplanung und Bauleitplanung 

Der 2-bahnige Ausbau der B 27 ist Bestandteil aller in der Region verbindlichen 
raumordnerischen und landesplanerischen Festlegungen. Die B 27 soll demnach als 
leistungsfähige Anbindung der Mittelzentren Hechingen und Balingen an die Ober-
zentren Tübingen und Reutlingen sowie an den Großraum Stuttgart ausgebaut wer-
den. Die gewählte Linienführung der geplanten Bundesstraße wird in den Flächen-
nutzungsplänen der betroffenen Gemeinden bzw. Gemeindeverwaltungsverbänden 
als Vorzugstrasse ausgewiesen. 

 

4.2 Fehlen zumutbarer Alternativen 

Vorbemerkung 

Die zweite Voraussetzung für eine Ausnahme bildet der Nachweis gemäß § 45 Abs. 
7 Satz 2 BNatSchG, dass zumutbare Alternativen, die den verfolgten Zweck an an-
derer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen erreichen, nicht gegeben 
sind. „Voraussetzung für das Vorhandensein einer Alternative ist ihre Eignung, den 
mit dem Vorhaben verfolgten (verkehrlichen) Zweck zu erreichen. Nach der aktu-
ellen Rechtsprechung handelt es sich auch dann um Alternativen, wenn sich be-
stimmte Ziele nur suboptimal entwickeln lassen. (...) Es sind allerdings nur solche 
Alterna¬tiven zu prüfen, die ernsthaft in Betracht kommen“ (BUNDESMINISTE-
RIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2004: 58). 

 

4.2.1 Variantenübersicht 

Zur Trassierung der B 27 sind neben dem Ausbau auf bestehender Trasse in der 
Ortslage Ofterdingen (Variantenbündel 3) eine Reihe von Umfahrungsvarianten 
entwickelt worden. Insgesamt haben sich neben der Nullvariante vier Varianten-
bündel mit ihren jeweiligen Varianten herauskristallisiert (s. Abb. 1 sowie Über-
sichtslageplan der Varianten der B 27neu Unterlage 3.1a, Blatt 2): 

• Nullvariante 

• Variantenbündel 1: „Endelbergtrasse“ - große Umfahrung von Ofterdingen 

• Variantenbündel 2: kleine Umfahrung von Ofterdingen (Gewerbegebiet) 

• Variantenbündel 3: Tunnellösungen auf Bestandstrasse 

• Variantenbündel 4: enge Umfahrung von Ofterdingen. 

Die Variantenbündel unterschieden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Strecken-
führung im Bereich Ofterdingen (Abschnitt 2: Bau-km ca. 2+685 bis 6+911 bzw. 
Ende der Planfeststellung). Im Abschnitt 1 (zwischen Bau-km 0+000 bis ca. 2+685) 
folgen dagegen alle Varianten mit Ausnahme der Variante 1h weitgehend dem Ver-
lauf der Bestandstrasse der B 27. 
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Innerhalb der jeweiligen Variantenbündel wurde eine Vielzahl an Varianten be-
trachtet und hinsichtlich straßentechnischer, verkehrlicher, umwelt- und/oder kos-
tenbezogener Aspekte frühzeitig ausgeschieden. Die Varianten (in Abb. 2 rot um-
randet), die innerhalb eines Variantenbündels in Abwägung aller Belange die beste 
Lösung darstellen, wurden näher betrachtet und der Vorzugsvariante 1g „Endel-
bergtrasse - große Umfahrung von Ofterdingen (ohne Galerie)“ gegenübergestellt. 
Die Variantenbündel mit den jeweiligen vorangegangen, frühzeitig ausgeschiede-
nen Varianten werden in den folgenden Kapiteln beschrieben - jedoch nicht weiter 
vertiefend ausgeführt - da diese den weiterentwickelten, optimierten Varianten ei-
nes Variantenbündels in der Bewertung unterlegen sind. 

 

 

Abb. 1 Variantenübersicht (aus: Unterlage 1a) 

  

Nullvariante Variantenbündel 1 Variantenbündel 2 Variantenbündel 3 Variantenbündel 4
Die Trasse bleibt 

unverändert 

„Endelbergtrasse“ - große 
Umfahrung von Ofterdingen

Kleine Umfahrung von 

Ofterdingen 

Tunnellösungen auf 

Bestandstrasse

Enge Umfahrung von 

Ofterdingen.

0 1 2 3 4  (1990)

Verkehrsgutachten,          

Be-/ Entlastung  

östliche Umfahrung 

Ofterdinger Berg

Tunnel, L = 375 m,          

2 Röhren parallel

Tunnel, L = 700 m,          

2 Röhren parallel

Tunnel, L = 770 m,           

2 Röhren parallel

1a.1 2a 3a 4  (1994)

Tunnel, L = 850 m,          

2 Röhren parallel

Tunnel, L = 530 m,          

2 Röhren parallel

Tunnel, L = 330 m,           

2 Röhren parallel

1a 2b 3b 4a  (1990)

Endelbergtrasse mit 

L=7010m 

Tunnel, L = 600m,          

2 Röhren parallel

Doppelstocktunnel,        

L = 900 m (o. Röhre),        

L = 1300 m (u. Röhre)

Tunnel, L = 330 m,           

2 Röhren parallel

1b bzw. 1b' 3c 4a  (1994)

abw. in Höhenlage Doppelstocktunnel,        

L = 900 m (o. Röhre),        

L = 1340 m (u. Röhre)

Tunnel, L = 330 m,           

2 Röhren parallel

1c bzw. 1c' 3d 4a' 

Parallel-/ 

Doppelstocktunnel,        

L = 1360 m

Tunnel, L = 330 m,           

2 Röhren parallel

1d 3e

Mod. von 1c 1 Tunnelröhre, L=760m 

1e bzw. 1e' 3f *

abw. in Höhenlage einbahniger Tunnel        

mit L = 1200m

1e'.1

1f

1g mit Galerie 

1h

1g
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4.2.2 Nullvariante 

Die Nullvariante stellt den bestehenden Trassenverlauf (IST-Situation) dar. Im Fall 
der „Nullvariante“ werden die Trenneffekte der B 27 alt weiterhin bestehen bleiben. 
Die städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten werden weiterhin eingeschränkt 
bzw. verhindert, eine Aufwertung der Wohn-/ Wohnumfeldqualität angrenzender 
Gemeindegebiete kann im Vergleich zu den anderen Varianten nicht erfolgen.  

Verkehrstechnisch genügt die Straße den Erfordernissen des stark anwachsenden 
Kfz-Verkehrs nicht mehr. Die Folge sind längere Stauungen mit Lärm- und Ab-
gasimmissionen in der ca.1200 m langen Ortsdurchfahrt von Ofterdingen und im 
Bereich der Fahrstreifenreduzierung, Bau-km 0+000 resp. 6+911. Die B 27 im Be-
stand kann wegen ihrer Überlastung ihre Funktion als überregionale Verkehrsver-
bindung nicht mehr erfüllen.  

Zudem kommt es am Übergang der angrenzenden zweibahnig ausgebauten Stre-
ckenabschnitte an die bestehende B 27 zu einer Unfallhäufigkeit. 

Von der B 27 gehen bereits betriebsbedingte Störungswirkungen durch Lärm- und 
Schadstoffemissionen aus. Diese Belastung wird entsprechend der prognostizierten 
Verkehrszunahme in der Ortsdurchfahrt Ofterdingen sowie in dem an die B 27 an-
grenzenden Ortsteil Bad Sebastiansweiler weiter ansteigen. 

Fazit 

Der Verzicht auf die Projektdurchführung stellt somit keine zumutbare Alternative 
i. S. v. § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG dar. 

 

4.2.3 Variantenbündel 1 „Endelbergtrasse“ - große Umfahrung von 
Ofterdingen 

Varianten 

Das Variantenbündel 1 umfasst die Varianten 1, 1a bis 1e aus den Jahren 1996/1997 
sowie die Varianten 1f, 1g und 1h, die nach der Ausweisung des FFH-Gebietes Nr. 
7520-341 ′Albvorland bei Mössingen′ (aktuell: Nr. 7520-311 ′Albvorland bei Mö-
ssingen und Reutlingen′) im Zeitraum 2000 - 2002 entwickelt worden sind, um den 
Anforderungen des europäischen Gebietsschutzes zu entsprechen. Die Variante 1 
wurde geringfügig zur Variante 1a weiterentwickelt. Erstere wird deshalb im Fol-
genden nicht weiter betrachtet. 

 

Abschnitt 1 (südlich Ofterdingen) 

Im Abschnitt zwischen dem Bauanfang nördlich der Anschlussstelle Bodelshausen-
und etwa Bau-km 2+685 kann sich die Prüfung auf die optimierten Varianten 1f 
(ohne Galerie in Bad Sebastiansweiler), 1g (mit Galerie in Bad Sebastiansweiler) 
sowie 1h (mit nordwestlicher Umfahrung von Bad Sebastiansweiler) beschränken. 
Die Varianten 1f und 1g folgen in diesem Abschnitt weitgehend der Bestandstrasse 
der B 27. Die bei der Variante 1f notwendigen, bis zu 14 m hohen 
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Lärmschutzeinrichtungen gegenüber Bad Sebastiansweiler und Bästenhard stießen 
wegen ihrer Flächeninanspruchnahme, Dimensionen sowie starken funktionalen 
und gestalterischen Trennwirkungen zwischen den beiden Ortsteilen auf Ableh-
nung. Bei der Variante 1g war zum Schutz für Bad Sebastiansweiler und zur land-
schaftlichen Einbindung der Straße zunächst eine ca. 740 m lange, halbseitige Ga-
lerie zur Abschirmung der linken Fahrbahn vorgesehen. Auf Veranlassung des Bun-
desrechnungshofes bzw. des BMVBS ist allerdings auf die Galerie verzichtet und 
die Variante 1g ohne Galerie entwickelt worden, die der Vorzugsvariante zugrunde 
liegt.  

Die Variante 1h umgeht Bad Sebastiansweiler im Westen. Die Variante scheidet 
aufgrund der umfangreicheren Betroffenheit des Teilgebietes 'Barnberg-Klafert-
Altwiesen' des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 'Albvorland bei Mössingen und Reut-
lingen' im Vergleich zur Vorzugsvariante 1g aus.  

 

Abschnitt 2 (östlich Ofterdingen) 

Im Abschnitt ab etwa Bau-km 2+685 umgeht das Variantenbündel 1 Ofterdingen 
in einem weiten Bogen östlich von Endelberg und Ofterdinger Berg und schleift 
nördlich der Ortslage in die bereits 2-bahnig ausgebaute B 27 bei Dußlingen ein.  

Von Süden kommend liegen zunächst alle Varianten im Steinlachtal zwischen den 
Siedlungsgebieten von Ofterdingen und Mössingen bis zur Steinlachquerung weit-
gehend auf einer gemeinsamen Linie. Die Varianten 1f und 1g überqueren dabei 
das Steinlachtal zur Gewährleistung des Kaltluftabflusses und der Durchlüftung auf 
einem niedrigen Damm. Ab der Steinlachquerung fächern sich die Varianten auf 
und verlaufen in einem breiten Korridor. Durch den Variantenfächer sind die Teil-
gebiete (TG) 3 bis 5 des FFH-Gebietes Nr. 7520-311, die im Bereich zwischen 
Ofterdingen, Mössingen und Nehren liegen, in einem unterschiedlichen Maße be-
troffen: 

• In die östliche Randzone des TG 3 ′Endelberg′ greifen alle Varianten ein, wobei 
die geringsten flächenmäßigen und funktionalen Auswirkungen bei der Vor-
zugsvariante 1g zu erwarten sind. 

• Das TG 4 ′Ofterdinger Berg′ wird am östlichen Rand von der Variante 1c tan-
giert. 

• Das TG 5 ′Nehrenbach-Stöcken′ wird von allen Varianten, mit Ausnahme der 
Vorzugsvariante 1g durchschnitten und damit im Vergleich zu den anderen Teil-
gebieten sowohl flächenmäßig als auch funktional am stärksten beeinträchtigt. 

• Das TG 6 ′Riegelbach′ ist von keiner der betrachteten Varianten betroffen. 

Die Variante 1d stellt eine geringfügige Modifikation von 1c dar, wurde weder wei-
ter untersucht noch weiterverfolgt. Die Varianten 1a bis 1f sowie 1h (inklusive den 
in Höhenlage abweichenden Varianten 1b‘, c‘ und e‘) verursachen im Vergleich zur 
Vorzugsvariante 1g wesentlich umfangreichere und stärkere Auswirkungen auf das 
FFH-Gebiet. Sie stellen somit keine ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen 
dar und sind deshalb nicht weiter vertiefend betrachtet worden.  
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Fazit 

Die Variante 1g ohne Galerie (Vorzugsvariante) wird im Kapitel 4.2.7 den näher 
betrachteten Varianten gegenübergestellt. 

 

4.2.4 Variantenbündel 2 „Kleine Umfahrung von Ofterdingen (Gewer-
begebiet)“ 

Das Variantenbündel 2 „Kleine Umfahrung von Ofterdingen (Gewerbegebiet)“ um-
fasst die Varianten 2, 2a und 2b. Südlich der Ortslage von Ofterdingen (Abschnitt 
1 bis etwa Bau-km 2+685) werden alle Varianten in Anlehnung an die Bestand-
strasse der B 27 alt geführt. Die Variante 2 schwenkt ab dem Anschluss der L 385 
nach Osten und verläuft ca. 275 m östlich der bestehenden B 27 vor dem Ofterdin-
ger Berg in einem 375 m langen Tunnel, durchquert das im Trassenbereich bereits 
überbaute Gewerbegebiet ′Stetten′ und trifft bei der Einmündung der L 385 wieder 
auf die B 27, wo ein kreuzungsfreier Anschluss vorgesehen ist. Die zwischen Neh-
ren und Mössingen verlaufende L 384 wird nicht angebunden. Wegen der massiven 
Eingriffe in vorhandene Bebauung sowie der starken Immissionsbelastungen für 
die angrenzenden Siedlungsgebiete wurde die Variante 2 nicht weiterverfolgt. Auf 
der Grundlage von Variante 2 wurden stattdessen die Varianten 2a und 2b entwi-
ckelt. 

Die Variante 2a unterscheidet sich von der Grundvariante im Wesentlichen durch 
die geplante Tunnellänge, die auf 850 m vergrößert wird. Die Tunnelstrecke ver-
läuft von ca. Bau-km 4+550 bis 4+750 durch das TG 4 ′Ofterdinger Berg′ des FFH-
Gebietes Nr. 7520-311. Da der Tunnel in offener Bauweise geplant ist, ergeben sich 
erhebliche baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgebiet. Da der Tunnel in of-
fener Bauweise geplant ist, ergeben sich erhebliche baubedingte Auswirkungen auf 
das Schutzgebiet. 

Darüber hinaus lassen sich auch bei der Variante 2a umfangreiche Eingriffe in die 
vorhandene Bebauung nicht vermeiden. Die Baudurchführung hätte einen Abbruch 
von 30 Gebäuden (überwiegend Produktions- und Lagerstätten sowie Büroge-
bäude) zur Folge. Bei ca. 9 weiteren Gebäuden wäre die Nutzung eingeschränkt. 

Im Unterschied zur Variante 2a wird die Trasse der Variante 2b etwas westlicher, 
mit einer Tunnellänge von 600m, geführt und verläuft damit außerhalb des TG 4 
′Ofterdinger Berg′ des FFH-Gebietes Nr. 7520-311. Das Schutzgebiet wird dadurch 
geschont. Die Variante 2b verursacht aber ebenfalls umfangreiche Eingriffe in die 
vorhandene Bebauung. So müssten ebenfalls rd. 28 Gebäude abgebrochen werden. 
Bei rd. 9 weiteren Gebäuden ergäbe sich zumindest eine eingeschränkte Betroffen-
heit. 

Fazit 

Die Varianten 2a und 2b werden im Kapitel 4.2.7. der Vorzugsvariante 1g verglei-
chend gegenübergestellt.  
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4.2.5 Variantenbündel 3 „Tunnellösungen auf Bestandstrasse“ 

Das Variantenbündel 3 umfasst ursprünglich die Varianten 3, 3a bis 3f. Die Tras-
senführung des Variantenbündels entspricht dabei im Abschnitt 1 bis etwa Bau-km 
2+685 der Vorzugsvariante und folgt auch im Abschnitt 2 im Bereich der Orts-
durchfahrt Ofterdingen bis zum Bauende weitgehend dem Verlauf der Bestand-
strasse der B 27 alt.  

Nach der Voruntersuchung wurden vom Variantenbündel 3 nur die Varianten 3b 
und 3f weiterverfolgt. Der Ortsbereich von Ofterdingen wird bei der Variante 3b in 
einem Doppelstocktunnel mit den Längen von 900 m (obere Röhre) und 1300 m 
(untere Röhre) durchfahren. Der Anschluss an die L 385 von Mössingen erfolgt 
kreuzungsfrei mit 2 Anschlussrampen und einem Überführungsbauwerk, das die 
Landesstraße mit der oben liegenden Ortsstraße von Ofterdingen (B 27 alt) verbin-
det. In Richtung Norden führt eine Gemeindeverbindungsstraße zum Anschluss L 
394 bei Nehren - Dußlingen.  

Eine Realisierung der Variante 3b wäre mit erheblichen Eingriffen in vorhandene 
Bebauung verbunden (Abbruch von rd. 15 Gebäuden sowie teilweise Betroffenheit 
von rd. 8 weiteren Gebäuden). Ein weiteres gravierendes Problem resultiert aus der 
Verkehrsführung während der Bauphase. Ein Bau des Doppelstocktunnels ist unter 
Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der B 27 alt nicht möglich. Der gesamte Ver-
kehr müsste daher während der Bauzeit von ca. 3 Jahren über das nachgeordnete 
Straßennetz abgewickelt werden, dessen Leistungsfähigkeit für die prognostizierten 
Belastungen von 29.000 bis 39.000 Kfz/24h völlig unzureichend ist.  

Die Variante 3f (nach einem Vorschlag der Bürgerinitiative „Steinlach mobil“) 
sieht lediglich einen einbahnigen Tunnel (Länge 1200 m) für den Durchgangsver-
kehr vor, der an beiden Tunnelausgängen mit Kreisverkehrsplätzen an das nachge-
ordnete Netz angeschlossen wird. Die Ortsverbindungsstraße nach Dußlingen ent-
fällt. 

Anschlüsse sind vorgesehen an der L 385 und der L 394 über die Ortsverbindungs-
straße. Die zwischen Nehren und Mössingen verlaufende L 384 wird nicht ange-
bunden. Die Variante 3f weist hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit schwerwie-
gende verkehrstechnische Nachteile auf. So wird die Verkehrsbelastung im Tunnel 
mit rd. 31.800 Kfz/24h (Angabe gemäß Unterlage 1a, Kap. 3.2.2.4.2) prognostiziert 
und liegt damit deutlich über dem in den Richtlinien vorgegebenen Grenzwert für 
einen zweistreifigen Querschnitt von ca. 20.000 Kfz/24h. Darüber hinaus ver-
schlechtert sich die Verkehrsqualität in den Einfahrts- und Verflechtungsbereichen 
an den Anschlussstellen der B 27 neu deutlich (kritische Engpässe in den Verflech-
tungsbereichen von vier auf zwei Fahrstreifen). 

Fazit 

Die Varianten 3b und 3f werden im Kapitel 4.2.7. der Vorzugsvariante 1g verglei-
chend gegenübergestellt. 
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4.2.6 Variantenbündel 4 „Enge Umfahrung von Ofterdingen“ 

Das Variantenbündel 4 umfasst die Varianten 4, 4a und 4a′. Im Planungsabschnitt 
1 (Bauanfang bis etwa Bau-km 2+685) folgt das Variantenbündel weitgehend der 
Bestandstrasse der B 27 alt. Im Planungsabschnitt 2 schwingt die Trassenführung 
nach Osten ab, quert das Steinlachtal und führt in einem weiten Bogen um das Ge-
werbegebiet Stetten herum. Im nördlichen Abschnitt entspricht ihr weiterer Verlauf 
dann dem der Variante 2. Nach der Voruntersuchung wurden vom Variantenbündel 
4 nur die Varianten 4a und 4a' weiterverfolgt. 

Die beiden Varianten unterscheiden sich in der Gradientenlage, die Linienführung 
ist gleich. Während bei der Variante 4a das Steinlachtal in Hochlage überquert wird 
(Dammhöhe ca. 5 - 6 m), liegt der Damm bei der Variante 4a′ nur bei 0 - 3 m, um 
den Kaltluftabfluss zu gewährleisten. Nach dem Steinlachtal verlaufen die Varian-
ten auf der Westseite des Endelberges und durchqueren das TG 3 ′Endelberg′ des 
FFH-Gebietes Nr. 7520-311. Die Variante 4a′ verursacht dabei einen rd. 7 m tiefen 
Einschnitt in die Flanke des Endelberges (bei Variante 4a nur 2,5 m). Auf Grund 
des Geländeeinschnittes, der im Vergleich zur Variante 4a wesentlich stärker ist, 
und der damit verbundenen Flächeninanspruchnahme, ist die Variante 4a′ von der 
weiteren Untersuchung ausgenommen worden. Die Variante 4a durchquert im wei-
teren Verlauf den Ofterdinger Berg in einem rd. 330 m langen Tunnel unmittelbar 
westlich des TG 4 ′Ofterdinger Berg′ des FFH-Gebietes Nr. 7520-311. Bei der Va-
riante 4a ergeben sich neben der Durchschneidung des TG 3 und der Tangierung 
des TG 4 des FFH-Gebietes auch erhebliche Auswirkungen auf die vorhandene 
Siedlungsstruktur und Bebauung. Die Umsetzung der Variante 4a würde den Ab-
bruch von 14 Gebäuden erfordern und rd. 6 weitere Gebäude zumindest teilweise 
betreffen. Mit einer Verschwenkung der Variante 4a nach Südosten ließe sich zwar 
der Eingriff in die Bebauung an der Endelbergstraße vermeiden. Die Verschwen-
kung würde aber zu einer nahezu mittigen Durchschneidung des Teilgebietes 3 ′En-
delberg′ führen und das Teilgebiet auf Grund der umfangreichen Flächeninan-
spruchnahme sowie der Fragmentierung mit Bildung weitgehend isolierter Restflä-
chen vollständig entwerten. Maßnahmen zur Minimierung der erheblichen Beein-
trächtigungen des Schutzgebietes und zur Schadensbegrenzung werden dabei fach-
lich nicht gesehen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass auch bei einer modifi-
zierten Variante 4a der Eingriff in die Bebauung an der Brunnenstraße weiterhin 
erforderlich ist. 

Fazit 

Die Untersuchung zeigt, dass die Variantenbündel eine Reihe von Varianten um-
fassen, die aus verkehrlichen, städtebaulichen sowie umwelt- und kostenbezogenen 
Gründen als nicht zielführend einzustufen sind und die deshalb abgeschichtet wer-
den können. Auf Grund der Abschichtung ergeben sich die folgenden Varianten, 
die zur Realisierung des geplanten Vorhabens näher betrachtet werden und zu prü-
fen sind (s. Abb. 2): 
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- Variante 1g (Vorzugsvariante) 
- Variante 2a 
- Variante 2b 
- Variante 3b 
- Variante 3f 
- Variante 4a 

-  

 

Abb. 2 Vertieft zu untersuchende Varianten (aus: Unterlage 1a) 

 

4.2.7 Beurteilung der Alternativen hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit 
und Begründung der gewählten Lösung 

Die Varianten, die innerhalb eines Variantenbündels in Abwägung aller Belange 
die beste Lösung darstellen, werden im Folgenden näher betrachtet und der Vor-
zugsvariante 1g „Endelbergtrasse - große Umfahrung von Ofterdingen, ohne Gale-
rie“ gegenübergestellt (vgl. Abb. 2 sowie Übersichtslageplan mit den näher betrach-
teten Varianten, Unterlage 3.1a, Blatt-Nr. 3).  

 

Alternativenprüfung 

Die Alternativenprüfung zeigt, dass die Varianten 2b, 3b und 3f im Hinblick auf die 
Belange von Natura 2000 die vergleichsweise günstigsten Varianten darstellen. Er-
hebliche Beeinträchtigungen ergeben sich nur im südlichen Abschnitt der Varianten 
beim Teilgebiet 2 des FFH-Gebietes und durch den anlage- und baubedingten Ver-
lust von Lebensstätten der gelisteten Arten Großes Mausohr und Gelbbauchunke. 
Die Varianten verursachen allerdings anderweitig gravierende Konflikte und wer-
den deshalb als nicht zumutbar eingestuft: 
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(1) Variante 2a 

Gegen die Variante 2a sprechen schwerwiegende Auswirkungen auf die kommu-
nale Bauleitplanung und siedlungsstrukturelle Belange. 

Die Variante 2a wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+500 bis 5+800 innerhalb der 
letzten Jahrzehnte durch die kommunale Bauleitplanung überplant. Da der Tunnel 
in offener Bauweise errichtet werden müsste, wären rd. 30 Gebäude zu beseitigen 
(Gebäudeabbruch). Darüber hinaus sind rd. 9 weitere Gebäude zumindest einge-
schränkt betroffen (z.B. durch Verlegung der Zufahrt und bauzeitliche Gebäudesi-
cherung). Gegenüber der Vorzugsvariante zeigt die Variante 2a keine verkehrlichen 
Vorteile. Die Variante 2a führt im Vergleich zur Vorzugsvariante in Art und Aus-
maß zu größeren direkten Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 in 
seinen für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen. 

Die Investitionskosten übersteigen die der Vorzugsvariante 1g nach der Kosten-
schätzung um rd. 31% und die zusätzlichen jährlichen Betriebskosten liegen um rd. 
147% über denen der Vorzugsvariante 1g. 

(2) Variante 2b 

Die Variante 2b wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+500 bis 5+800 innerhalb der 
letzten Jahrzehnte durch die kommunale Bauleitplanung überplant. Daher sprechen 
gegen die Variante 2b vor allem die schwerwiegenden Auswirkungen auf die kom-
munale Bauleitplanung und siedlungsstrukturelle Belange. Die Trasse verläuft 
durch bereits bebaute Bereiche und erfordert massive Eingriffe in vorhandene Bau-
gebiete. Die Planung sieht zwar den Bau eines rd. 600 m langen Tunnels vor, der 
allerdings in offener Bauweise errichtet werden muss. Für den Bau der Variante 
sind rd. 28 Gebäude zu beseitigen (Gebäudeabbruch). Darüber hinaus sind rd. 9 
Gebäude zumindest eingeschränkt betroffen (z.B. durch Verlegung der Zufahrt und 
bauzeitliche Gebäudesicherung).  

Gegenüber der Vorzugsvariante zeigt die Variante 2b keine verkehrlichen Vorteile. 
Bei der Variante 2b liegen die Investitionskosten laut Kostenschätzung um rd. 9 % 
und die zusätzlichen jährlichen Betriebskosten bei rd. 68% über denen der Vorzugs-
variante 1g. 

(3) Variante 3b 

Gegen die Variante 3b (Doppelstocktunnel) sprechen städtebauliche, kostenbezo-
gene und verkehrliche Gründe: 

• Die Trasse der Variante 3b wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+500 bis 3+700 
innerhalb der letzten Jahrzehnte überplant. Die Variante 3b würde ebenfalls zu 
schwerwiegenden Auswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung und sied-
lungsstrukturellen Belange durch Gebäudeabbrüche (rd. 15 Gebäude) und Nut-
zungseinschränkungen von Gebäuden (rd. 8 weitere Gebäude) führen. 

• Um den Abbruch straßennaher Gebäude entlang der Ortsdurchfahrt Ofterdingen 
zu vermeiden, muss der Tunnel kostenaufwändig zweistöckig gebaut werden. 
Bei der Variante 3b liegen die Investitionskosten nach der Kostenschätzung um 



2022 B 27 Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) - Ausnahmeantrag Artenschutz 

24  

rd. 72 % und die zusätzlichen jährlichen Betriebskosten um rd. 215 % über denen 
der Vorzugsvariante 1g. 

• Der Bau des Doppelstocktunnels ist unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf 
der bestehenden B 27 nicht möglich. Der Verkehr müsste während der Bauzeit 
über die L 385, den Nordring Mössingen sowie die L 384 und die L 394 durch 
Nehren (voraussichtlich für ca. 3 Jahre) umgeleitet werden. Die Leistungsfähig-
keit der Umleitungsstrecken ist für die Zusatzbelastungen nicht ausreichend. 

 (4) Variante 3f 

Die Variante 3f (einbahniger Tunnel mit Gegenverkehr) weist erhebliche verkehr-
liche und wirtschaftliche Nachteile auf:  

• Der einbahnige Tunnel besitzt bei der prognostizierten Verkehrsbelastung von 
31.800 Kfz/24h eine unzureichende Leistungsfähigkeit und liegt bei diesen Ver-
kehrszahlen auch weit über dem in der Richtlinie vorgegebenen Grenzwert für 
einen zweistreifigen Querschnitt im Tunnel von ca. 20.000 Kfz/24h. Ein weite-
res Problem, das die Verkehrsqualität betrifft, stellen die kritischen Engpässe 
dar, die in den Verflechtungsbereichen vor und nach dem Tunnel entstehen 
(Übergang von 4 auf 2 bzw. 2 auf 4 Fahrstreifen). 

• Bau und Unterhalt des zweistreifigen Tunnels sind kostenaufwändig. Die Inves-
titionskosten der Variante 3f übersteigen die der Vorzugsvariante 1g um rd. 53%. 
Bei den zusätzlichen jährlichen Betriebskosten ergeben sich bei der Variante 3f 
im Vergleich zur Vorzugsvariante Mehraufwendungen von rd. 180%. 

(5) Variante 4a 

Die Variante 4a wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+940 bis 4+650 innerhalb der 
letzten Jahrzehnte durch die kommunale Bauleitplanung überplant. 

Da der Tunnel in offener Bauweise errichtet werden müsste, wären rd. 14 Gebäude 
zu beseitigen (Gebäudeabbruch). Darüber hinaus sind rd. 6 weitere Gebäude zu-
mindest eingeschränkt betroffen (z.B. durch Verlegung der Zufahrt und bauzeitli-
che Gebäudesicherung). Die Investitionskosten liegen bei der Variante um rd. 27 
% und die zusätzlichen jährlichen Betriebskosten um rd. 49 % über denen der Vor-
zugsvariante 1g. 

Im Vergleich zur Vorzugsvariante 1g führt die Variante 4a beim Teilgebiet 3 ′En-
delberg′ auf Grund der Durchschneidung und Flächeninanspruchnahme sowie der 
Tangierung des Teilgebietes 4 ′Ofterdinger Berg′ zu deutlich stärkeren Beeinträch-
tigungen des FFH-Gebietes.  

In Verbindung mit den massiven Auswirkungen auf die vorhandene Siedlungs-
struktur und Bebauung sowie eigentumsrechtliche Belange wird die Variante 4a als 
nicht zumutbar beurteilt.  
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Besonderer Artenschutz 

Im südlichen Wirkraum (Abschnitt 1) folgen alle näher betrachteten Varianten 
weitgehend der Bestandstrasse der B 27. Deshalb ist davon auszugehen, dass 

• in diesem Abschnitt bei allen Varianten die gleichen artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG hinsichtlich Feldlerche, Haselmaus, 
Zauneidechse und Dicker Trespe im Falle eines Wiederauftretens eintreten und 

• sich keine relevanten Unterschiede zwischen den Varianten ergeben. 

Im nördlichen Wirkraum (Abschnitt 2) werden die näher betrachteten Varianten mit 
Ausnahme der Vorzugsvariante 1g am östlichen Ortsrand von Ofterdingen bzw. auf 
der Bestandstrasse der B 27 geführt. Bei diesen Varianten wären im Unterschied 
zur Vorzugsvariante nach fachgutachterlicher Einschätzung zwar in Teilen eben-
falls europarechtlich geschützte Arten betroffen, was v. a. Maßnahmen zur Vermei-
dung/Minderung (hier v. a. Kollisionsschutz für Fledermäuse) und CEF-Maßnah-
men (v. a. für Vögel, Fledermäuse, Nachtkerzenschwärmer) erfordern würde. Je-
doch wären in der Summe weniger bzw. keine Verbotstatbestände hinsichtlich der 
o. g. genannten Arten zu erwarten (z. B. Haselmaus und Zauneidechse bei bestimm-
ten Varianten). Darüber hinaus liegen auch für andere, diesbezüglich relevante Ar-
ten keine Hinweise auf mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vor. 
Wesentliche Gründe dafür sind, dass die Varianten 2a, 2b, 3b, 3f und 4a 

• überwiegend in einem bereits baulich genutzten und städtisch geprägten Raum 
verlaufen und 

• vorzugsweise nur vorübergehende baubedingte Beeinträchtigungen verursa-
chen. 

Damit sind diese Varianten unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten im Ver-
gleich zur Vorzugsvariante 1g zwar als günstiger zu beurteilen; sie werden aber auf 
Grund der oben dargelegten gravierenden Belange, die ihnen entgegenstehen, ver-
worfen und nicht weiter verfolgt. 

 

Gewählte Lösung 

Die Prüfung der Varianten kommt zum Ergebnis, dass 

• die ortsnahe Umfahrung gemäß der Variante 2b sowie der Tunnelvarianten auf 
der Bestandstrasse (Variante 3b und 3f) auf Grund überwiegender wirtschaftli-
cher, verkehrlicher und siedlungsstruktureller Belange bzw. Eingriff in den Ge-
bäudebestand als nicht zumutbar zu beurteilen sind und dass 

• die Variante 1g (ohne Galerie) im Vergleich mit den übrigen vertieft untersuch-
ten Varianten 2a und 4a zu geringeren Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes Nr. 
7520-311 in seinen für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen führen wird. 

• Auch unter dem Gesichtspunkt der klimabedingten Aspekte drängen sich die 
Varianten 3b, 3f und 4a gegenüber der Vorzugsvariante 1g nicht auf. 
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Die Variante 1g verursacht zwar durch die Tangierung des Teilgebietes 3 ′Endel-
berg′ sowie außerhalb der Teilgebiete 4 ‚Ofterdinger Berg‘ und 5 ‚Nehrenbach-Stö-
cken‘ sowie 6 ‚Riegelbach‘ durch die Inanspruchnahme und Fragmentierung des 
Lebensraumes der Wanstschrecke als charakteristische Art auch erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgebietes; Art und Ausmaß der zu erwartenden direkten 
Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes sind aber deutlich geringer als bei den Vari-
anten 2a und 4a. 

 

Fazit 

Die Vorzugsvariante (Variante 1g ohne Galerie) wird von allen untersuchten Vari-
anten unter Berücksichtigung der verkehrlichen Zielsetzung und der Zumutbarkeit 
als die vergleichsweise günstigste Alternative im Hinblick auf das Schutzgebiets-
system Natura 2000 beurteilt. 

 

4.3 Vermeidung einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
stands 

Die dritte Voraussetzung für eine Ausnahme bildet der Nachweis gemäß § 45 Abs. 
7, Satz 2 BNatSchG, dass sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 
nicht verschlechtert. Dabei ist jedenfalls die primäre räumliche Bezugsebene eine 
andere als z. B. diejenige des Verbotstatbestands einer erheblichen Störung. Wäh-
rend sich letztere auf die lokale Population bezieht, stellt die hier zu beurteilende 
Ausnahmevoraussetzung letztlich auf die Populationen insgesamt in der höheren 
Bezugseinheit der kontinentalen biogeographischen Region ab. Hierfür können 
aber bereits die Wirkungen/Auswirkungen auf darunterliegende Ebenen (etwa des 
Landes und letztlich auch der lokalen Populationen) ausschlaggebend sein. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn es sich bei den betroffenen Arten um hochgradig ge-
fährdete handelt, bei denen sich Beeinträchtigungen bzw. Verluste lokaler Popula-
tionen direkt auch für die übergeordnete Ebene als relevant zeigen. 

Der Artenschutzfachliche Beitrag (Unterlage 19.5.1a zum Feststellungsentwurf) 
kommt zum Ergebnis, dass sich – unter Berücksichtigung der darin vorgesehenen 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung, funktionserhal-
tende Maßnahmen (CEF) sowie FCS-Maßnahmen (siehe Unterlage 19.5.1a, Tabel-
len 4-6) – der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten im über-
geordneten Rahmen nicht verschlechtert, hierbei ist teilweise auch eine vorgezo-
gene Umsetzung erforderlich: 

• In Bezug auf die Feldlerche wird mit Umsetzung der in der Ackerflur vorgese-
henen Maßnahmen zur Förderung der Art das Ziel verfolgt, dass es zu keiner 
vorhabenbedingten Reduktion der Revierzahl (sowie der Reproduktion) kommt. 
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Daher ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen im 
engeren betroffenen Raum wie auch auf übergeordneten Ebenen3 zu erwarten. 

• Hinsichtlich der Haselmaus kann aufgrund deren weiten Verbreitung und der 
geringen allgemeinen Gefährdungsdisposition4 mit Sicherheit eine vorhabenbe-
dingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen auf Natur-
raum-, Landesebene oder Ebene der biogeographischen Region ausgeschlossen 
werden. Auf Ebene der betroffenen lokalen Populationen kommt es zu einer Ver-
schlechterung, der jedoch unter naturschutzfachlichen Aspekten keine vollum-
fänglichen Kompensationsmaßnahmen entgegengesetzt werden sollen (Vermei-
dung weiterer Gehölzzunahme im Raum). 

• Bei der Zauneidechse wird mit Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur 
Neuentwicklung von Lebensräumen und Förderung der Art das Ziel verfolgt, 
dass es zu keiner länger wirksamen vorhabenbedingten Reduktion der Lebens-
raumfläche, der Bestände und der Reproduktion kommt. Hierbei ist zwar eine 
kurz- bis mittelfristige zeitliche Abweichung zu erwarten, da ein Teil jener Maß-
nahmen erst im Rahmen der Baumaßnahmen und daher mit verzögerter Wirkung 
umgesetzt werden kann und zudem Individuenverluste unvermeidbar zu erwar-
ten sind. Längerfristig ist der Maßnahmenansatz aber auf eine vollumfängliche 
funktionale Kompensation ausgerichtet. Auch die Definition des Erhaltungszu-
stands ist längerfristig orientiert. Daher ist nur vorübergehend eine Verschlech-
terung der lokalen Situation, aber keine (längerfristige) Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen im engeren betroffenen Raum wie auch 
auf übergeordneten Ebenen zu erwarten. 

• Auch bei der Dicken Trespe wird – vorsorglich für den Fall eines Wiederauf-
tretens der Art - mit Umsetzung der vorgesehenen Maßnahme zur Neuentwick-
lung von Lebensräumen und Förderung der Art das Ziel verfolgt, dass es zu kei-
ner, zumindest keiner länger wirksamen vorhabenbedingten Reduktion der Le-
bensraumfläche, der Bestände und der Reproduktion kommt. Der Maßnahmen-
ansatz ist an sich auf eine vollumfängliche funktionale Kompensation ausgerich-
tet, lediglich der lokale, räumliche Zusammenhang kann nicht oder nur teilweise 
erreicht werden. Eine (längerfristige) Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der Populationen im engeren betroffenen Raum wie auch auf übergeordneten 
Ebenen ist nicht zu erwarten. Aufgrund der kritischen Situation der Art deutsch-
landweit und auf europäischer Ebene ist ein sehr hohes Maß an Sicherheit für 
den Maßnahmenerfolg anzusetzen. Die vorgesehen FCS-Maßnahmen im Falle 
eines Wiederauftretens orientieren sich an Handlungsempfehlungen des 

                                                 

 
3  Naturraum-, Landesebene bis hin zur Ebene der biogeographischen Region. 
4  Diese Beurteilung wird aufgrund umfangreicher, insbesondere eigener vorliegender Daten trotz 

der Erhaltungszustandsbewertung auf Landesebene (derzeit Vorwarnliste bzw. Gefährdung an-
zunehmen, aber Status unbekannt) getroffen. Die Art wird bei Untersuchungen im Raum mit 
hoher Stetigkeit in unterschiedlichen Gehölzbeständen angetroffen. 
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Bundesamts für Naturschutz (BfN) für Erhaltungsmaßnahmen der Art5. Insge-
samt wird von einer hohen Prognosesicherheit ausgegangen. 

 

 

5 Monitoring und Risikomanagement 
Grundsätzlich sollten eine Fachbegleitung und eine strukturelle Erfolgskontrolle 
bezüglich aller vorgesehenen Maßnahmen vorgenommen werden. Die Fachbeglei-
tung muss bereits bauvorbereitend mit der Planung, Abstimmung und dem Umset-
zungsbeginn der vorgezogen zu realisierenden Maßnahmen einsetzen. Dies gilt so-
wohl für die flächenhaften Maßnahmen wie auch für solche Maßnahmen, die mit 
Vergrämung, Absammlung (Bergung) und Umsetzung von Individuen verbunden 
sind. Auf zwingend einzuhaltende, zeitliche Abfolgen, die sich durch die Dauer 
benötigter Entwicklungszeiträume für bestimmte Flächenqualitäten ergeben (etwa 
Flächen, in die geborgene oder vergrämte Zauneidechsen eingesetzt werden kön-
nen), wird ausdrücklich hingewiesen. 

Darüber hinaus wird ein Monitoring als zwingend erforderlich eingestuft, um die 
prognostizierte/gewünschte Bestandsentwicklung zu überprüfen und ggf. auftreten-
den Fehlentwicklungen gegensteuern zu können, insbesondere durch Anpassung 
des Flächen-/Pflegemanagements. Diese sollte für die im gegenständlichen Aus-
nahmeantrag behandelten Arten beinhalten (s. a. Unterlage 19.5.1a des Feststel-
lungsentwurfs): 

• Feldlerche: Jährliche Kontrolle der Maßnahmenflächen, ihres Umfeldes und 
von Referenzflächen auf Reviere der Art mittels drei Begehungen; zusätzlich 
eine Begehung im Sommer zur strukturellen Einschätzung der Flächen und des 
voraussichtlichen Pflegebedarfs. Ergänzend ist die Nutzungsstruktur (Anbau 
früchte) im jeweiligen Kartierjahr parzellenscharf aufzunehmen und für die Aus-
wertung nach Revierzahl/-entwicklung mit heranzuziehen. Das Monitoring ist 
über einen Mindestzeitraum von fünf Jahren nach Fertigstellung der Maßnah-
menflächen, die strukturelle Eignungsprüfung darüber hinaus weitere 5 Jahre 
durchzuführen, um bei Defiziten zeitnah gegensteuern zu können. 

• Haselmaus: Für diese Art ist kein spezifisches Monitoring erforderlich. Vorge-
sehen ist aber eine strukturelle Erfolgskontrolle der Maßnahmen. 

• Zauneidechse: Jährliche Kontrollen einer Besiedlung der Maßnahmenflächen 
durch die Art mittels gezielter Suche bei je zwei Begehungen im Zeitraum Ap-
ril/Mai und zwei weiteren im Zeitraum Mitte August bis Mitte September. Die 
Erfassungen der Art sind in den ersten 5 Jahren nach Fertigstellung der Maßnah-
menflächen vorgesehen, in den Folgejahren dann noch strukturelle Eignungs-
kontrollen. 

                                                 

 
5 https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-amhang-iv-ffh-richtlinie/farn-und-bluetenpflanzen/dicke-trespe-

bromus-grossus.html 
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• Dicke Trespe: Ein Monitoring ist nur für den Fall vorgesehen, dass bei den bau-
begleitend vorgesehenen Kontrollen Vorkommen der Art im Bereich des Bau-
felds oder der LBP-Maßnahmenflächen auf Ackerstandorten festgestellt werden. 
Für diesen Fall ist nach erfolgter Bergung und Aussaat des Samenmaterials ein 
jährliches Monitoring der Maßnahmenflächen zur Blütezeit/Fruchtreife mit Ab-
schätzung der Individuenzahl über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren 
durch qualifiziertes Fachpersonal erforderlich. Weitere, vom jeweiligen Einzel-
fall abhängige Details wären dann noch mit der zuständigen Behörde abzustim-
men. 

Über die Ergebnisse ist jährlich dem Maßnahmenträger und der zuständigen Plan-
feststellungsbehörde sowie der Naturschutzbehörde ein Kurzbericht zu übersenden. 
Dieser muss ggf. auftretende Defizite benennen und Ansätze für eine Gegensteue-
rung vorschlagen. Das Maßnahmenkonzept beinhaltet keine Maßnahmentypen mit 
Prognoseunsicherheiten, die eines spezifischen Risikomanagements bedürfen. 
Letzteres kann daher entfallen. 

 

 

6 Fazit 
Durch den zweibahnigen Ausbau der B 27 zwischen Bodelshausen und Nehren 
werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG (teils diffe-
renziert) für die Haselmaus, die Zauneidechse und die Feldlerche berührt. Zudem 
wird für die Dicke Trespe für den Fall eines Wiederauftretens der Art vorsorglich 
von einem Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG aus-
gegangen. Im Rahmen des vorliegenden Antrages auf Zulassung einer artenschutz-
rechtlichen Ausnahme gemäß § 45 BNatSchG wird der Nachweis erbracht, dass die 
hierfür notwendigen Voraussetzungen, d. h. 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,  
• das Fehlen anderweitiger, zumutbarer und zufriedenstellender Alternativen so-

wie 
• keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten 

nach Auffassung des Vorhabenträgers und der beteiligten Fachgutachter gegeben 
sind.  

Um die Erteilung der beantragten Ausnahme nach § 45 BNatSchG wird ersucht. 

 

 


